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1 Allgemeines

Auf Basis der Beschliisse des Nationalrats vom 17. Juni 2020 und des Bundesrats vom

2. Juli 2020 trat das Bundesgesetz (iber die Errichtung eines Fonds fiir eine
Uberbriickungsfinanzierung fiir selbstindige Kiinstlerinnen und Kiinstler

(BGBI. I Nr. 64/2020) am 7. Juli 2020 in Kraft. Mit diesem Bundesgesetz wurde der Fonds
fir eine Uberbriickungsfinanzierung fiir selbstindige Kiinstlerinnen und Kiinstler
(,,Uberbriickungsfinanzierung fiir Kiinstlerinnen und Kiinstler”) beim Bundesminister fiir

Kunst, Kultur, 6ffentlichen Dienst und Sport eingerichtet.

GemaR § 1 Abs. 4 leg. cit. hat der Bundesminister fir Kunst, Kultur, 6ffentlichen Dienst
und Sport dem Kulturausschuss sowie dem Bundesminister fiir Finanzen monatlich einen
Bericht, in dem samtliche MalRnahmen, die nach diesem Bundesgesetz ergriffen wurden,
detailliert dargestellt sind, vorzulegen. Der Bericht hat insbesondere die finanziellen

Auswirkungen der gesetzten MaBnahmen auszuweisen.

Aus den Mitteln der ,,Uberbriickungsfinanzierung fiir Kiinstlerinnen und Kiinstler” werden
an Kiinstlerinnen und Kunstler, die sich auf Grund des Ausbruchs von COVID-19 in einer
wirtschaftlichen Notlage befinden, Unterstlitzungsleistungen als privatwirtschaftliche
Forderungen zur Abfederung von Einnahmenausfallen gewahrt, damit diese in die Lage

versetzt werden, ihre Tatigkeit weiterhin auszuiben.

Gemall § 3 Abs. 1 des Bundesgesetzes Uber die Errichtung eines Fonds fiir eine
Uberbriickungsfinanzierung fiir selbstidndige Kiinstlerinnen und Kiinstler hat der
Bundesminister fiir Kunst, Kultur, 6ffentlichen Dienst und Sport im Einvernehmen mit dem
Bundesminister fir Bildung, Wissenschaft und Forschung eine Richtlinie (ber die
Abwicklung der Férderungen zu erlassen. GemaR § 4 Abs. 1 des Bundesgesetzes hat sich der
Bundesminister fur Kunst, Kultur, offentlichen Dienst und Sport zur Abwicklung der

Sozialversicherunganstalt der Selbstandigen (SVS) zu bedienen.

Die Richtlinie trat am 8. Juli 2020 in Kraft, sodass seither Antrage bearbeitet werden und

Auszahlungen erfolgen kénnen.
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2 Uberbriickungsfinanzierung fiir Kiinstlerinnen und Kiinstler

Ziel der Uberbriickungsfinanzierung fiir Kiinstlerinnen und Kiinstler ist es sicherzustellen,
Kinstlerinnen und Kiinstlern, die durch die MaRnahmen zur Bekampfung von COVID-19
besonders betroffen sind, eine spezifische Unterstlitzung zukommen zu lassen, da sie von
diesen MaRnahmen als erste betroffen waren und die Einschrankungen ihre
Verdienstmoglichkeiten besonders lange schmalern werden.

2.1 Ausgestaltung der Forderung

Antragsberechtigt sind Personen, die Kunst und Kultur schaffen, austiben, vermitteln oder
lehren und zum 13. Marz 2020 gemaR § 2 GSVG als Kiinstlerinnen und Kiinstler in der

Sozialversicherung der Selbstdndigen pflichtversichert sind.

Ebenfalls antragsberechtigt sind Personen im Sinne des vorhergehenden Absatzes, die
gemall § 4 Abs. 1 Z 5 GSVG von der Sozialversicherung ausgenommen sind und gemaf
§ 3 Abs. 172 GSVG zum 13. Marz 2020 freiwillig in der Sozialversicherung versichert sind.

Hat am 13. Marz 2020 keine Versicherung aufgrund selbstandiger kiinstlerischer Tatigkeit
gemal’ den vorstehenden Absatzen bestanden, kann eine Férderung auch gewahrt
werden, wenn spatestens am 13. Juni 2020 die Anmeldung zur Pflichtversicherung oder
freiwilligen Versicherung aufgrund selbsténdiger kiinstlerischer Tatigkeit bei der

Sozialversicherungsanstalt der Selbstandigen eingelangt ist.

Ebenfalls umfasst sind Personen, die im Jahr 2018 und/oder 2019 pflichtversichert waren

und zum Stichtag 13. Marz 2020 kiinstlerisch tatig im Sinne dieser Richtlinie sind.

Naturliche Personen, die zum Antragszeitpunkt eine Leistung aus der

Arbeitslosenversicherung beziehen, sind nicht antragsberechtigt.

Zum Zeitpunkt der Antragstellung sind (iberdies nachfolgende Punkte kumulativ zu

erfullen:

e Hauptwohnsitz in Osterreich.
e Vorliegen einer durch COVID-19 verursachten wirtschaftlichen Notlage im Sinne eines
Unvermogens, die laufenden Kosten (Lebenshaltungs- und Betriebskosten) zu decken

oder eine Gefahrdung der Weiterflihrung der kiinstlerischen Tatigkeit.
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Die Beihilfe besteht aus nicht riickzahlbaren Zuschiissen. Die maximale Beihilfenhéhe von
6.000 Euro galt bis 7. Oktober 2020 flr Antragstellerinnen/Antragsteller, die die
Beihilfevoraussetzungen dieser Richtlinie erfillen.

Sofern Leistungen aus dem Hartefallfonds gemaR Hartefallfondsgesetz,

BGBI. I Nr. 16/2020 bezogen und/oder zugesagt wurden, finden Anrechnungen im
Rahmen des gegenstadndlichen Fonds statt. Derartige Leistungen bzw. Leistungszusagen
sind im Zuge der Antragstellungen anzugeben und werden von der maximal moglichen

Beihilfenhohe vor Auszahlung in Abzug gebracht.

2.2 Richtliniendnderungen im Jahr 2020

Durch die sich seit Anfang September verscharfende Covid-19-Situation kam es derzeit
wieder vermehrt zu Einschrankungen und Absagen bei Veranstaltungen, kiinstlerischen
Darbietungen und kulturellen Vermittlungstatigkeiten, was sich negativ auf die finanzielle

Situation von Kiinstlerinnen und Kiinstlern auswirkte.

Im Ministerrat vom 7. Oktober 2020 hat die Bundesregierung daher beschlossen, die Hohe
der Unterstiitzung aus der Uberbriickungsfinanzierung auf maximal 10.000 Euro
anzuheben. Personen, die bereits eine Unterstiitzung erhalten haben, konnten eine

Erhohung beantragen. Die Beihilfe wurde weiterhin in Form einer Einmalzahlung gewéhrt.

Die Erhdhung trat mit 7. Oktober 2020 in Kraft. Die dafiir notwendigen Anderungen in der
Richtlinie wurden wie im zugrundeliegenden Bundesgesetz vorgesehen, im Einvernehmen

mit dem Bundesminister fiir Bildung, Wissenschaft und Forschung vorgenommen.

Mit 17. November 2020 wurde eine Lockdown-Kompensation in Hohe von 1.300 Euro
eingefiihrt, die mit 7. Dezember 2020 auf 2.000 Euro aufgestockt wurde. Die dafir
notwendigen Anderungen in der Richtlinie wurden wie im zugrundeliegenden
Bundesgesetz vorgesehen, im Einvernehmen mit dem Bundesminister fir Bildung,
Wissenschaft und Forschung vorgenommen. Der Anspruch besteht nur, sofern kein
Anspruch auf Umsatzersatz iSd der Verordnung des Bundesministers fiir Finanzen gemaf
§ 3b Abs. 3 des ABBAG-Gesetzes betreffend Richtlinien iber die Gewdhrung eines
Lockdown-Umsatzersatzes durch die COVID-19 Finanzierungsagentur des Bundes GmbH
(COFAG), BGBI. Il Nr. 467/2020 besteht.
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2.3 Ausgestaltung der Férderung im Jahr 2021

Die Uberbriickungsfinanzierung fiir Kiinstlerinnen und Kiinstler wurde mit Novelle des
Bundesgesetzes, BGBI. | Nr. 146/2020 bis 31. Dezember 2021 verldangert und das
Budgetvolumen von 90 auf 110 Mio. Euro angehoben.

Fiir die Antragstellung seit dem 15. Janner 2021 konnen riickwirkend Antrage fir das
Jahr 2020 gestellt werden. Die maximale Beihilfenhéhe betragt 10.000 Euro und es
miussen die Anspruchsvoraussetzungen gemaR Richtlinie (vgl. Punkt 4 der Richtlinie bzw.

die Darstellung in Kapitel 2.1. dieses Berichts) vorliegen.

Fiir Antrage fir das Antragsjahr 2021 gelten die nachstehenden Voraussetzungen (vgl.
Punkt 4 der Richtlinie).

Antragsberechtigt sind Personen, die Kunst und Kultur schaffen, ausiiben, vermitteln oder
lehren und zum 1. November 2020 gemal § 2 GSVG als Kiinstlerinnen und Kiinstler in der
Sozialversicherung der Selbstdndigen pflichtversichert sind. Ebenfalls antragsberechtigt
sind Personen im Sinne des vorhergehenden Absatzes, die gemafR § 4 Abs. 1Z 5 GSVG von
der Sozialversicherung ausgenommen sind und gemafR § 3 Abs. 1 Z 2 GSVG zum

1. November 2020 freiwillig in der Sozialversicherung versichert sind.

Hat am 1. November 2020 keine Versicherung aufgrund selbststandiger kiinstlerischer
Tatigkeit gemal den vorstehenden Absatzen bestanden, kann eine Forderung auch
gewahrt werden, wenn spatestens am 1. November 2020 die Anmeldung zur
Pflichtversicherung oder freiwilligen Versicherung aufgrund selbststandiger klinstlerischer

Tatigkeit bei der Sozialversicherungsanstalt der Selbststandigen eingelangt ist.

Ebenfalls antragsberechtigt sind Personen, die gemaR Pkt. 4.1. der Richtlinie fiir das
Jahr 2020 antragsberechtigt sind, und Personen, die im Jahr 2018 und/oder 2019
pflichtversichert waren und zum Stichtag 1. November 2020 kiinstlerisch tatig im Sinne

dieser Richtlinie sind.

Zum Zeitpunkt der Antragstellung sind lGiberdies nachfolgende Punkte kumulativ zu

erfullen:
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e Hauptwohnsitz in Osterreich.

e Vorliegen einer durch COVID-19 verursachten wirtschaftlichen Notlage im Sinne eines
Unvermogens, die laufenden Kosten (Lebenshaltungs- und Betriebskosten) zu decken
oder eine Gefahrdung der Weiterflihrung der kiinstlerischen Tatigkeit.

Sofern Leistungen aus dem Hartefallfonds gemal Hartefallfondsgesetz,

BGBI. I Nr. 16/2020 bezogen und/oder zugesagt wurden, finden Anrechnungen im
Rahmen des gegenstadndlichen Fonds statt. Derartige Leistungen bzw. Leistungszusagen
sind im Zuge der Antragstellungen anzugeben und werden von der maximal moglichen

Beihilfenhdhe vor Auszahlung in Abzug gebracht.

Auch im Jahr 2021 besteht die Moglichkeit eine Lockdown-Kompensation fiir die Monate

November/Dezember 2020 zu beantragen.

Mit der Anderung der Richtlinie, die mit 22. Februar 2021 in Kraft getreten ist und im
Einvernehmen mit dem Bundesminister fir Bildung, Wissenschaft und Forschung
vorgenommen wurde, wurde eine weitere Lockdown-Kompensation fiir die Monate
Janner/Februar 2021 in Hohe von 1.000 Euro geschaffen. Zugleich wird die
Antragsmoglichkeit flr einen regularen Zuschuss bis 30. Juni 2021 verlangert und die
Zuschusshoéhe fir 2021 ab 1. April 2021 auf 6.000 Euro erhoht.

Die neuerliche Richtliniendanderung — Inkrafttretung mit 1. April 2021 — sieht zuséatzlich

eine abermalige Lockdownkompensation fuir Marz/April 2021 in Hohe von 1.000 Euro vor.

2.4 Abwicklung der Uberbriickungsfinanzierung fiir Kiinstlerinnen und Kiinstler iiber
die Sozialversicherungsanstalt der Selbstandigen (SVS)

Gemal § 189a ff GSVG ist die SVS auch fiir das Kiinstlerinnen-Servicezentrum zustandig,
das u.a. eine Beratungsfunktion hat. Dies war neben den verfligbaren Ressourcen und
Daten ein Grund, die SVS als Abwicklungsstelle fiir die Uberbriickungsfinanzierung

auszuwahlen.

Antrage konnen elektronisch mittels Formular eingereicht werden und sind — nach

MaRgabe der budgetaren Bedeckung — bis zum 31. Dezember 2021 moglich.

Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer betragt vier bis finf Werktage.
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2.5 Information fiir Antragstellerinnen und Antragsteller

Die SVS hat auf ihrer Website umfassende Informationen zur Antragstellung in Form von
Fragen und Antworten bereitgestellt. Die zugrundeliegende Richtlinie wird sowohl auf der
Website der SVS als auch auf jener des Bundesministeriums fiir Kunst, Kultur, 6ffentlichen
Dienst und Sport veroffentlicht. Zusatzlich kdnnen Anfragen an das Servicecenter der SVS
gerichtet werden.
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3 Antrage und Auszahlungen im April 2021
30. April 2021 Gesamt
(07/2020 - 04/2021)
Zusagen (=Auszahlungen) 8.247 41.683
Ablehnungen 100 1.823
Antrage in Abklarung* 52 363
Auszahlungenin TEUR 17.012 115.636

* jeweils Angabe zum Monatsletzten, keine Kumulierung

Von Juli 2020 bis inklusive April 2021 erhielten insgesamt 9.279 Personen mindestens eine

bzw. maximal acht Auszahlungen der SVS Uberbriickungsfinanzierung:

Erstbetrag in Hohe von 6.000 Euro bzw. ab 7. Oktober 2020 in H6he von

10.000 Euro (abzliglich einer bereits geleisteten Zahlung aus dem Hartefallfonds),
Erhohungsbetrag von 4.000 Euro (abzliglich einer bereits geleisteten Zahlung aus
dem Hartefallfonds, nur fir Antrage vor dem 7. Oktober 2020 relevant),
Lockdown-Kompensation in Héhe von 1.300 Euro bzw. ab 7. Dezember in Hohe
von 2.000 Euro,

ggf. Erhéhungsbetrag der Lockdown-Kompensation von 700 Euro (falls die bereits
geleistete Lockdown-Kompensation noch nicht die Erhéhung beinhaltet hat),
Beihilfe 2021 in Hohe von 3.000 Euro fur das 1. Quartal 2021,
Lockdown-Kompensation in Héhe von 1.000 Euro fir die Monate

Janner/Februar 2021, Beantragung seit 22. Februar 2021 moglich,

Beihilfe 2021 in Hohe von 3.000 Euro fir das 2. Quartal 2021,
Lockdown-Kompensation in Hohe von 1.000 Euro fir die Monate Marz/April 2021,
Beantragung seit 1. April 2021 méglich.

Die durchschnittlich ausbezahlte Férderung pro Person fiir den Zeitraum Juli 2020 bis
30. April 2021 betragt 12.462,10 Euro.

1.315 Antrage auf eine Lockdown-Kompensation fir die Monate Janner/Februar 2021 in

Hohe von 1.000 Euro wurden im April 2021 bewilligt und ausbezahlt. Eine weitere

Lockdown-Kompensation in Hohe von 1.000 Euro fiir die Monate Marz/April 2021 wurde

flir 3.294 Antrage positiv bewilligt.
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Im April wurden 29 Antrage auf Grund der mangelnden Erfiillung der Voraussetzungen
hinsichtlich der Sozialversicherung der Selbsténdigen (siehe 2.1, Ausgestaltung der

Forderung) a

bgelehnt. Dies stellt mit ingesamt 1.106 Fallen den am oftesten zutreffenden

Grund fir eine Ablehnung dar.

3.1 Geschlechterspezifische Darstellung

Das Verhaltn
Im Vergleich

is Frauen zu Manner bei den positiv erledigten Antrdagen betragt 40% zu 60%.
zum Vormonat Marz reduzierte sich dieser Wert um 2-%-Punkte.

Die nachstehende Tabelle zeigt eine Ubersicht der positiv erledigten Antrige der Monate
Juli 2020 bis April 2021 nach Frauen und Mannern.

Anzahl inTEUR | Anzahl in TEUR Anzahl in TEUR

Ménner 2.036 9.861 546 2.633 333 1.627
Frauen 1.419 7.162 389 1.941 235 1.164
Summe 3.455 17.023 935 4.574 568 2.791

Anzahl inTEUR | Anzahl inTEUR | Anzahl In TEUR

Ménner 1.665 7.496 3.206 9.247 4.626 8.929
Frauen 1.098 5.001 2.224 6.448 3.183 6.047
Summe 2.763 12.497 5.430 15.695 7.807 14.976

Anzahl inTEUR | Anzahl InTEUR | Anzahl in TEUR | Anzahl in TEUR

Manner 2.490 7.901 1.591 4.553 3.239 5.751 4.915 10.130
Frauen 1.705 5.491 1.135 3.353 2.318 4.019 3.332 6.882
Summe 4.195 13.392 2.726 7.906 5.557 9.770 8.257 17.012
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3.2 Darstellung nach Bundesland

Bei der Auswertung nach Bundesland — ebenfalls bezogen auf die positiv erledigten
Antrage — entfallen 63% auf Wien. Im Vergleich der Monate Juli 2020 bis April 2021 zeigt
sich eine nahezu gleichbleibende Verteilung auf die Bundeslander mit marginalen

Schwankungen.

Bundeslandverteilung in %

zum 30. April 2021
63%

9% 7% | 6% 5% 5%
(]
° 2% | 2% 1%

Wien NO Stm 0O Sbg Tirol Ktn Vbg Bgld

www.parlament.gv.at

10



Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2021- 05-06T12: 43: 41+02: 00

(K OST.
&)\,\K By DS
< e
£y 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektroni sch besiegelt.




	1 Allgemeines
	2 Überbrückungsfinanzierung für Künstlerinnen und Künstler
	2.1 Ausgestaltung der Förderung
	2.2 Richtlinienänderungen im Jahr 2020
	2.3 Ausgestaltung der Förderung im Jahr 2021
	2.4 Abwicklung der Überbrückungsfinanzierung für Künstlerinnen und Künstler über die Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS)
	2.5 Information für Antragstellerinnen und Antragsteller

	3 Anträge und Auszahlungen im April 2021
	3.1 Geschlechterspezifische Darstellung
	3.2 Darstellung nach Bundesland


		2021-05-06T12:43:41+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




